
Legitimation des Deutschen Volkes und
seines Heimatstaates

Legitimation der institutionalisierten Reichsorgane, deren Gesetze und
Dokumente.

Die  Deutschen werden wie  die  angewandten Gesetze  es  vorschreiben,  als
„Staatenlos“  geführt,  da  sie  sich  für  das  Vereinigte  Wirtschaftgebiet
entschieden haben. Dies betrifft auch alle Bewegungen,  Gemeindegründern
und Gruppierungen  die als Reichsbürger  eingestuft  werden, zu.  Der Gelbe
Schein  und  die  Ausweise  der  Reichsbürger  sowie  der  BRD  sind
Urkundenfälschungen  und  helfen  dem  Mangel,  „im  Besitz  einer
Staatsangehörigkeit  zu  sein“,  NICHT  ab.

Gemäß der Deutschen Reichsverfassung http://verfassung-deutschland.de sind die beiden
gesetzgebenden  Organe  „Bundesrath“  und  „Volks-Reichstag“  nicht  nur  für  die
Überwachung und Einhaltung der staatlichen Ordnung verantwortlich, sondern auch für
Gesetze und auch die Herstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches.

Beide Verfassungsorgane haben die Körperschaft Deutsche Reichsdruckerei sowie alle von
ihr angefertigten und ausgegebenen Dokumente, in öffentlich einberufenen Tagungen,
genehmigt und legitimiert.

Seit  dem Jahr  1919,  gab  es  auf  deutschem Boden  zu  keiner  Zeit  gleichzeitig  beide
Verfassungsorgane (Bundesrath und Reichstag) und dies bis in das Jahr 2009. Erst am 23.
Mai  2009  wurde  das  Parlament  als  Volks-Reichstag  durch  den  Bundesrath  (vor  dem
Reichstag in Berlin) proklamiert und nachfolgende per Gesetzblatt reaktiviert.

Hier  die  Kurzerklärung,  wer  uns  NICHT legitimiert  hat:  Als  souverän  denkende  und
handelnde Deutsche, legen wir keinen Wert auf Genehmigungen und Legitimationen durch
BRD-Personal,  Reichsbürger,  nichtdeutsche  Organisationen  wie  die  UN,  EU  oder  die
Alliierten,  geschweige  denn  die  „Bonner  BRDDDRdvD“  oder  deren  nichtstaatliche
Unternehmungen.

Wir legitimieren uns durch die offenkundige
Anwendung und Durchführung unserer

Deutschen Reichserfassung, seit dem 29. Mai
2008!

Es darf jedem Deutschen klar sein, daß die Souveränität des Deutschen Reiches NUR durch
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souveräne  Entscheidungen,  Handlungen  und  die  Anwendung  der  souveränen  Gesetze
durch das Deutsche Volk erfolgen kann.  Der „Bundesrath“ und der „Volks-Reichstag“
haben sich das ab 2008 auf die Nationalflagge geschrieben und juristisch korrekt eine
hervorragende Situation für das Deutsche Volks geschaffen, die es nun gilt umzusetzen.
Sehen  Sie  hierzu  unsere  bisher  zusätzlich  in  Kraft  gesetzten  Gesetze  hier  im  Amtsblatt:
http://www.deutscher-reichsanzeiger.de  und  auch  die  veröffentlichten  Reichsgesetze,  die
zwingend anzuwenden sind, damit wir uns von allen Fremdverwaltungen und feindlich gesinnten
Bewegungen, Parteien und Reichsbürger verabschieden können.

Welche Verfassung geht dem BRDrecht vor?
Die  Veröffentlichungen  eines  Bundesgesetzblattes  der  BRD  im  Internet  sowie  das
Bundesministerium der Justiz  und für Verbraucherschutz  – und der Bundesanzeiger Verlag  sind
nichts  anderes  als  Täuschung  im  Rechtsverkehr,  denn  Reichsgesetze  sind  gemäß  der
konkurrierenden  Gesetzgebung  vorrangig  und  immer  als  den  übergeordneten  Rechtskreis  zu
verstehen.

http://verfassung-deutschland.de#Artikel2

(Reichsgesetze  gehen den Landesgesetzen vor,  die  BRD  und Ihre  Unternehmungen
können gemäß dem Teilgebietsanspruch und der fehlenden Souveränität höchstens auf
der Ebene der Landgesetze handeln.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrierende_Gesetzgebung

Das GG des BRD beruft sich durch das Bundesverfassungsgericht auf die Weimarer Verfassung von
1919, auch wenn sie das abstreitet.

Zitat aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 140: “Die Bestimmungen
der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind
Bestandteil dieses Grundgesetzes.“ Querverweise dazu: Urteil:1. Das Deutsche Reich existiert fort
siehe Urteil des BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363] 3.Gesetze ohne
Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft. (vgl. BverwGE 17, 192=DVBI 1964, 147)
(BverGE 3, 288(319f.):6, 309 (338,363)) 

Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und gegeben,
sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.

Das GG besagt aber auch:
Artikel 31 des GG: “Bundesrecht bricht Landesrecht”
Frage: Wer ist der Bund, der das Bundesrecht hat?
Diese Weimarer Verfassung besagt:
Artikel 13 der Weimarer Verfassung: “Reichsrecht bricht Landesrecht”
Frage: Welches Reichrecht bricht hier was?

Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und gegeben,
sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.
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Die einzig wahre und nie außer Kraft gesetzte Verfassung Deutschlands
besagt:

Artikel 2 der Verfassung Deutschland:  „……..daß die
Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen…….“.

Wenn also das Reich ein Gesetz wie z.B § 203 StGB in Kraft gesetzt hat, dann kann die BRD, da sie
im Geltungsbereich des Deutschen Reiches handelt  nicht  einen gleichnamigen §  203 StGB mit
anderem Text anwenden. Hier steht eindeutig Reichsrecht vor BRD-Recht.

Wäre die Weimarer Verfassung z.B. die richtige Verfassung, dann hätten wir die gleiche Situation,
da die WRV in Artikel 178 Absatz 2 folgendes in Kraft hält. Zitatanfang: “Die übrigen Gesetze und
Verordnungen des Reichs bleiben in Kraft,…” Zitatende.  So wird mit Artikel 13 der WRV den
damaligen Kaiserreichsgesetzen das Vorrecht erteilt.

Artikel  4  Absatz  1  der  Verfassung  Deutschlands,  Zitatanfang:  “Der  Beaufsichtigung
Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheiten:” aber lesen Sie selbst …….  Zitatende

Übertragen wir diese Erkenntnis nun auf Staatsangehörigkeitsausweis, (bei
der  BRD  der  Gelbe  Schein),  dann  darf  doch  verstanden  werden,  daß
Urkunden und Ausweise des Deutschen Reiches, den Ausweisen und
Urkunden eines Bundes und seiner Ländern, vorgehen.

Es darf  verstanden werden,  daß die „BRD-Behörden“ keine Urkunden und
Ausweise im Rechtskreis von „Deutschland als Ganzes“ (Grenzen 31.07.1914)
ausstellen können und auch dafür NICHT legitimiert sind. Dies ist auch sehr
leicht festzustellen durch die Verwendung des sogenannten Bundesadlers der
absolut identisch mit den Adler der Weimarer Zionisten-Republik ist.

Dies wird noch bekräftigt, durch Artikel 4, Absatz 1. und  12. der Verfassung
Deutschlands; Absatz 1 Zitatanfang:

„die  Bestimmungen  über  Freizügigkeit,  Heimaths-  und
Niederlassungs-Verhältnisse,  Staatsbürgerrecht,  Paßwesen  und
Fremdenpolizei  und  über  den  Gewerbebetrieb,  einschließlich  des
Versicherungswesens, soweit die Gegenstände nicht schon durch den
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Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind,….“

Zitatende

Absatz 12: Zitatanfang:

sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;

Zitatende

Es darf verstanden werden, daß nur die Ausweise und Dokumente nach Reichs-
und  Bundesstaatsrecht  ausgestellt  werden  können,  die  unter
http://reichsdruckerei.de  und  http://deutsche-reichsdruckerei.de  zu  finden
sind.

Sie müssen sich nicht wundern wenn die aktuellen Sicherheitskräfte (POLIZEI)
keine  Ordnung  schaffen  können,  da  sie  ständig  von  Staatenlosen,
Reichsbürgern,  Patrioten,  Parteien,  Bewegungen,  Religionsgruppen,
Gemeindegründer,  Freistaatgründern,  Demos  und  Geschichtsfälschern
mißbraucht und getäuscht wird. Wenn eine staatenlose Person die POLIZEI in
Frage stellt, braucht sie sich nicht wundern, wenn sie auch wie eine rechtlose
Person behandelt wird, denn Staatenlosigkeit bedeutet gemäß angewandten
Gesetzen auch Rechtlosigkeit.

Auch hier darf verstanden werden, daß nicht die BRD gegen die Verfassung
und Gesetze  des  Deutschen Reichs  verstößt,  sondern  die  oben genannten
Gruppierungen, allen voran die Reichsbürgerszene. Die die BRD als Verräter
und Betrüger  tituliert,  aber  selbst  gegen die  Verfassung und die  Gesetze
Deutschlands und des Deutschen Reiches verstößt.

Wie  soll  es  jemals  zu  einer  Vollendung  der  Einheit  und  Freiheit
Deutschlands  kommen,  wenn  99%  der  Reichsbewegungen,
Reichsbürger  und  Patrioten  es  ablehnen,  die  eingerichteten
institutionalisierten  Organe  anzuerkennen.  Persönliche
Befindlichkeiten  haben  bei  so  einer  wichtigen  und  weltpolitischen
Aufgabe  nichts  verloren,  es  gelten  folgende  deutsche  Werte:
Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit, Mut zur Verantwortung und korrekten
Handlung,  Treue  zur  Verfassung  und  den  wahren  Reichsgesetzen,
Treue zum Deutschen Volk und der deutschen Heimat.
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Völkerrechtssubjekt ist das „Deutsche Reich“
Völkerrechtsobjekt ist der „Nationalstaat Deutschland“

Berlin: (hib/AHE) Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass
das  Völkerrechtssubjekt  “Deutsches  Reich”  nicht  untergegangen  und  die  Bundesrepublik
Deutschland  nicht sein Rechtsnachfolger,  sondern mit  ihm als  Völkerrechtssubjekt  identisch
ist.(diese  Aussage  ist  Falsch  da  die  echte  Grenzgebung  1914  ist)  Darauf  verweist  die
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/5178) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke zum
Potsdamer Abkommen von 1945 (18/5033). Die Abgeordneten hatten sich unter anderem nach der
“These  von  der  Fortexistenz  des  Deutschen  Reiches”  erkundigt  und  gefragt,  ob  die
Bundesregierung diese als öffentlich als unhaltbar zurückweisen werde, “damit diese Behauptung
nicht von Neonazis und der so genannten Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus
gegenüber den EU-Nachbarländern instrumentalisiert werden kann”.

Einfach in zwei Absätzen erklärt:

Nur Reichs- und Staatsangehörige, die im Besitz eines unserer Dokumente sind
und im Personenstandsregister des Deutschen Reiches geführt werden, sind
gemäß  tatsächlichem  Gesetz  rechtsfähig  und  geschäftsfähig.  Demgemäß
berechtigt  zu  wählen,  gewählt  zu  werden,  ein  Amt  anzunehmen  und  auch
ernannt zu werden.

WIR (Reichsleitung, Bundesrath und Volks-Reichstag), unsere Dokumente, Gesetze,
Beschlüsse  und Handlungen wurden nur  durch rechts-  und geschäftsfähige
Deutsche legitimiert.

Herausgegeben durch das Reichsamt des Innern zum 18. November 2018

Legitimation, Verfassung, Reichsgesetze, Völkerrechtsobjekt Deutschland im Deutschen
Reich

Legitimation der institutionalisierten
Reichsorgane

Legitimation der institutionalisierten Reichsorgane, deren Gesetze und
Dokumente.

Die  Deutschen werden wie  die  angewandten Gesetze  es  vorschreiben,  als
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„Staatenlos“  geführt,  da  sie  sich  für  das  Vereinigte  Wirtschaftgebiet
entschieden haben. Dies betrifft auch alle Bewegungen,  Gemeindegründern
und Gruppierungen  die als Reichsbürger  eingestuft  werden, zu.  Der Gelbe
Schein  und  die  Ausweise  der  Reichsbürger  sowie  der  BRD  sind
Urkundenfälschungen  und  helfen  dem  Mangel,  „im  Besitz  einer
Staatsangehörigkeit  zu  sein“,  NICHT  ab.

Gemäß der Deutschen Reichsverfassung http://verfassung-deutschland.de sind die beiden
gesetzgebenden  Organe  „Bundesrath“  und  „Volks-Reichstag“  nicht  nur  für  die
Überwachung und Einhaltung der staatlichen Ordnung verantwortlich, sondern auch für
Gesetze und auch die Herstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches.

Beide Verfassungsorgane haben die Körperschaft Deutsche Reichsdruckerei sowie alle von
ihr angefertigten und ausgegebenen Dokumente, in öffentlich einberufenen Tagungen,
genehmigt und legitimiert.

Seit  dem Jahr  1919,  gab  es  auf  deutschem Boden  zu  keiner  Zeit  gleichzeitig  beide
Verfassungsorgane (Bundesrath und Reichstag) und dies bis in das Jahr 2009. Erst am 23.
Mai  2009  wurde  das  Parlament  als  Volks-Reichstag  durch  den  Bundesrath  (vor  dem
Reichstag in Berlin) proklamiert und nachfolgende per Gesetzblatt reaktiviert.

Hier  die  Kurzerklärung,  wer  uns  NICHT legitimiert  hat:  Als  souverän  denkende  und
handelnde Deutsche, legen wir keinen Wert auf Genehmigungen und Legitimationen durch
BRD-Personal,  Reichsbürger,  nichtdeutsche  Organisationen  wie  die  UN,  EU  oder  die
Alliierten,  geschweige  denn  die  „Bonner  BRDDDRdvD“  oder  deren  nichtstaatliche
Unternehmungen.

Wir legitimieren uns durch die offenkundige
Anwendung und Durchführung unserer

Deutschen Reichserfassung, seit dem 29. Mai
2008!

Es darf jedem Deutschen klar sein, daß die Souveränität des Deutschen Reiches NUR durch
souveräne  Entscheidungen,  Handlungen  und  die  Anwendung  der  souveränen  Gesetze
durch das Deutsche Volk erfolgen kann.  Der „Bundesrath“ und der „Volks-Reichstag“
haben sich das ab 2008 auf die Nationalflagge geschrieben und juristisch korrekt eine
hervorragende Situation für das Deutsche Volks geschaffen, die es nun gilt umzusetzen.
Sehen  Sie  hierzu  unsere  bisher  zusätzlich  in  Kraft  gesetzten  Gesetze  hier  im  Amtsblatt:
http://www.deutscher-reichsanzeiger.de  und  auch  die  veröffentlichten  Reichsgesetze,  die
zwingend anzuwenden sind, damit wir uns von allen Fremdverwaltungen und feindlich gesinnten
Bewegungen, Parteien und Reichsbürger verabschieden können.
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Welche Verfassung geht dem BRDrecht vor?
Die  Veröffentlichungen  eines  Bundesgesetzblattes  der  BRD  im  Internet  sowie  das
Bundesministerium der Justiz  und für Verbraucherschutz  – und der Bundesanzeiger Verlag  sind
nichts  anderes  als  Täuschung  im  Rechtsverkehr,  denn  Reichsgesetze  sind  gemäß  der
konkurrierenden  Gesetzgebung  vorrangig  und  immer  als  den  übergeordneten  Rechtskreis  zu
verstehen.

http://verfassung-deutschland.de#Artikel2

(Reichsgesetze  gehen den Landesgesetzen vor,  die  BRD  und Ihre  Unternehmungen
können gemäß dem Teilgebietsanspruch und der fehlenden Souveränität höchstens auf
der Ebene der Landgesetze handeln.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrierende_Gesetzgebung

Das GG des BRD beruft sich durch das Bundesverfassungsgericht auf die Weimarer Verfassung von
1919, auch wenn sie das abstreitet.

Zitat aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 140: “Die Bestimmungen
der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind
Bestandteil dieses Grundgesetzes.“ Querverweise dazu: Urteil:1. Das Deutsche Reich existiert fort
siehe Urteil des BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363] 3.Gesetze ohne
Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft. (vgl. BverwGE 17, 192=DVBI 1964, 147)
(BverGE 3, 288(319f.):6, 309 (338,363)) 

Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und gegeben,
sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.

Das GG besagt aber auch:
Artikel 31 des GG: “Bundesrecht bricht Landesrecht”
Frage: Wer ist der Bund, der das Bundesrecht hat?
Diese Weimarer Verfassung besagt:
Artikel 13 der Weimarer Verfassung: “Reichsrecht bricht Landesrecht”
Frage: Welches Reichrecht bricht hier was?

Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und gegeben,
sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.

Die einzig wahre und nie außer Kraft gesetzte Verfassung Deutschlands
besagt:

Artikel 2 der Verfassung Deutschland:  „……..daß die
Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen…….“.
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Wenn also das Reich ein Gesetz wie z.B § 203 StGB in Kraft gesetzt hat, dann kann die BRD, da sie
im Geltungsbereich des Deutschen Reiches handelt  nicht  einen gleichnamigen §  203 StGB mit
anderem Text anwenden. Hier steht eindeutig Reichsrecht vor BRD-Recht.

Wäre die Weimarer Verfassung z.B. die richtige Verfassung, dann hätten wir die gleiche Situation,
da die WRV in Artikel 178 Absatz 2 folgendes in Kraft hält. Zitatanfang: “Die übrigen Gesetze und
Verordnungen des Reichs bleiben in Kraft,…” Zitatende.  So wird mit Artikel 13 der WRV den
damaligen Kaiserreichsgesetzen das Vorrecht erteilt.

Artikel  4  Absatz  1  der  Verfassung  Deutschlands,  Zitatanfang:  “Der  Beaufsichtigung
Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheiten:” aber lesen Sie selbst …….  Zitatende

Übertragen wir diese Erkenntnis nun auf Staatsangehörigkeitsausweis, (bei
der  BRD  der  Gelbe  Schein),  dann  darf  doch  verstanden  werden,  daß
Urkunden und Ausweise des Deutschen Reiches, den Ausweisen und
Urkunden eines Bundes und seiner Ländern, vorgehen.

Es darf  verstanden werden,  daß die „BRD-Behörden“ keine Urkunden und
Ausweise im Rechtskreis von „Deutschland als Ganzes“ (Grenzen 31.07.1914)
ausstellen können und auch dafür NICHT legitimiert sind. Dies ist auch sehr
leicht festzustellen durch die Verwendung des sogenannten Bundesadlers der
absolut identisch mit den Adler der Weimarer Zionisten-Republik ist.

Dies wird noch bekräftigt, durch Artikel 4, Absatz 1. und  12. der Verfassung
Deutschlands; Absatz 1 Zitatanfang:

„die  Bestimmungen  über  Freizügigkeit,  Heimaths-  und
Niederlassungs-Verhältnisse,  Staatsbürgerrecht,  Paßwesen  und
Fremdenpolizei  und  über  den  Gewerbebetrieb,  einschließlich  des
Versicherungswesens, soweit die Gegenstände nicht schon durch den
Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind,….“

Zitatende

Absatz 12: Zitatanfang:

sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;

Zitatende

http://verfassung-deutschland.de/#Artikel4
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel4
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel4
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel4
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel4
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel3


Es darf verstanden werden, daß nur die Ausweise und Dokumente nach Reichs-
und  Bundesstaatsrecht  ausgestellt  werden  können,  die  unter
http://reichsdruckerei.de  und  http://deutsche-reichsdruckerei.de  zu  finden
sind.

Sie müssen sich nicht wundern wenn die aktuellen Sicherheitskräfte (POLIZEI)
keine  Ordnung  schaffen  können,  da  sie  ständig  von  Staatenlosen,
Reichsbürgern,  Patrioten,  Parteien,  Bewegungen,  Religionsgruppen,
Gemeindegründer,  Freistaatgründern,  Demos  und  Geschichtsfälschern
mißbraucht und getäuscht wird. Wenn eine staatenlose Person die POLIZEI in
Frage stellt, braucht sie sich nicht wundern, wenn sie auch wie eine rechtlose
Person behandelt wird, denn Staatenlosigkeit bedeutet gemäß angewandten
Gesetzen auch Rechtlosigkeit.

Auch hier darf verstanden werden, daß nicht die BRD gegen die Verfassung
und Gesetze  des  Deutschen Reichs  verstößt,  sondern  die  oben genannten
Gruppierungen, allen voran die Reichsbürgerszene. Die die BRD als Verräter
und Betrüger  tituliert,  aber  selbst  gegen die  Verfassung und die  Gesetze
Deutschlands und des Deutschen Reiches verstößt.

Wie  soll  es  jemals  zu  einer  Vollendung  der  Einheit  und  Freiheit
Deutschlands  kommen,  wenn  99%  der  Reichsbewegungen,
Reichsbürger  und  Patrioten  es  ablehnen,  die  eingerichteten
institutionalisierten  Organe  anzuerkennen.  Persönliche
Befindlichkeiten  haben  bei  so  einer  wichtigen  und  weltpolitischen
Aufgabe  nichts  verloren,  es  gelten  folgende  deutsche  Werte:
Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit, Mut zur Verantwortung und korrekten
Handlung,  Treue  zur  Verfassung  und  den  wahren  Reichsgesetzen,
Treue zum Deutschen Volk und der deutschen Heimat.

Völkerrechtssubjekt ist das „Deutsche Reich“
Völkerrechtsobjekt ist der „Nationalstaat Deutschland“

Berlin: (hib/AHE) Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass
das  Völkerrechtssubjekt  “Deutsches  Reich”  nicht  untergegangen  und  die  Bundesrepublik
Deutschland  nicht sein Rechtsnachfolger,  sondern mit  ihm als  Völkerrechtssubjekt  identisch
ist.(diese  Aussage  ist  Falsch  da  die  echte  Grenzgebung  1914  ist)  Darauf  verweist  die
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/5178) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke zum
Potsdamer Abkommen von 1945 (18/5033). Die Abgeordneten hatten sich unter anderem nach der
“These  von  der  Fortexistenz  des  Deutschen  Reiches”  erkundigt  und  gefragt,  ob  die
Bundesregierung diese als öffentlich als unhaltbar zurückweisen werde, “damit diese Behauptung
nicht von Neonazis und der so genannten Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus

http://reichsdruckerei.de
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gegenüber den EU-Nachbarländern instrumentalisiert werden kann”.

Einfach in zwei Absätzen erklärt:

Nur Reichs- und Staatsangehörige, die im Besitz eines unserer Dokumente sind
und im Personenstandsregister des Deutschen Reiches geführt werden, sind
gemäß  tatsächlichem  Gesetz  rechtsfähig  und  geschäftsfähig.  Demgemäß
berechtigt  zu  wählen,  gewählt  zu  werden,  ein  Amt  anzunehmen  und  auch
ernannt zu werden.

WIR (Reichsleitung, Bundesrath und Volks-Reichstag), unsere Dokumente, Gesetze,
Beschlüsse  und Handlungen wurden nur  durch rechts-  und geschäftsfähige
Deutsche legitimiert.

Herausgegeben durch das Reichsamt des Innern zum 18. November 2018

Legitimation, Verfassung, Reichsgesetze, Völkerrechtsobjekt Deutschland im Deutschen
Reich

Staatsvolk

Nach  der  Drei-Elemente-Lehre  ist  der  Staat  ein  soziales  Gebilde,  dessen  konstituierende
Merkmale ein von Grenzen umgebenes Territorium (Staatsgebiet), eine darauf als Kernbevölkerung
ansäßige  Gruppe  von  Menschen  (Staatsvolk)  sowie  eine  auf  diesem  Gebiet  herrschende
Staatsordnung  kennzeichnen.

Der Begriff Staatsvolk bezeichnet im ursprünglichen Sinne eine Gemeinschaft
von Menschen, die als Volk (Staatsgrenzen übergreifend) oder Teil eines Volkes
über gleiche Abstammung, Sprache und Kultur, ggf. Geschichte verbunden sind
und die über ein gemeinsames Staatswesen auf einem bestimmten Territorium
verfügen (Nation). Nicht zu vergleichen mit dem sogenannten Staatsvolk eines
Vereinigten  Wirtschaftsgebiet  (Völkerrechtssubjekt  “Bundesrepublik
Deutschland”), die als Staatsvolk die Gesamtheit aller in seinem Rechtskreis
lebenden  Menschen  meint,  demgemäß  alle  die  einen  Personalausweis  der
Bundesrepublik Deutschland erworben haben.

Das  Staatsvolk  einer  Nation  oder  Bundesstaates,  hat  durch  den  Nachweis  seiner
jeweiligen Staatsangehörigkeit  Rechte und Pflichten, eines davon ist  das Wahlrecht.
Menschen ohne Staatsangehörigkeit  (Volkszugehörige,  Staatenlose,  unter  Betreuung
stehende, Personal) mangelt es am Wahl- und Mitbestimmungsrecht der Nation oder des
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Bundesstaates, (siehe die BRD und ehemalige DDR).

Nach diesem Maßstab betrachten wir die Verfassung die für Deutschland im Deutschen
Reich gilt und nachfolgend dazu im Vergleich das Grundgesetz für die BRD, die DDR-
Verfassung und die Weimarer Verfassung.

Artikel 3

Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung,
daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in
jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln und demgemäß zum

festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Ämtern, zur
Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und

zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben
Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Betreff der

Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.

Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugnis durch die Obrigkeit
seiner Heimath, oder durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaates

beschränkt werden.

Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und die Aufnahme in
den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im ersten Absatz

ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt.

Ebenso bleiben bis auf  Weiteres die Verträge in Kraft, welche zwischen den
einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Übernahme von

Auszuweisenden, die Verpflegung erkrankter und die Beerdigung verstorbener
Staatsangehörigen bestehen.

Hinsichtlich der Erfüllung der Militairpflicht im Verhältnis zu dem
Heimathslande wird im Wege der Reichsgesetzgebung das Nöthige geordnet

werden.

Dem Auslande gegenüber haben alle Deutschen gleichmäßig Anspruch auf den
Schutz des Reichs.

Artikel 4

Der Beaufsichtigung Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben
unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten:

https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel3
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1.  die  Bestimmungen  über  Freizügigkeit,  Heimaths-  und  Niederlassungs-
Verhältnisse, Staatsbürgerrecht, Paßwesen und Fremdenpolizei und über den
Gewerbebetrieb,  einschließlich  des  Versicherungswesens,  soweit  die
Gegenstände nicht schon durch den Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind,
in  Bayern  jedoch  mit  Ausschluß  der  Heimaths-  und  Niederlassungs-
Verhältnisse, desgleichen über die Kolonisation und die Auswanderung nach
außerdeutschen Ländern;

6. der Schutz des geistigen Eigenthums; usw. usw.

Zusätz l i ch  und  ergänzend   war  das  Bundes -  und
Staatsangehörigkeitsgesetz  vom  01.06.1870  in  Kraft,  das  zum  01.
Januar 1914 durch das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 
11. Juli 1913, ersetzt wurde. Zitat von § 1, des RuStaG “Deutscher ist,
wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die
unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt.”

Z u s a t z b e m e r k u n g :  D i e  S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t  a u s  d e n  b e i d e n
Staatsangehörigkeitsgesetzen und der Verfassung beziehen sich immer auf die Existenz
der Bundesstaaten, die als teilsouveräne Gliedstaaten das Bundesgebiet darstellen. Eine
Veränderung der Staaten bedeutet eine Veränderung des Staatsvolkes, das sich seit
1921 über die Personalausweise ausdrückt.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Artikel 116 alte und neue Fassung

Art.  116. (1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger
gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling
oder  Vertriebener  deutscher  Volkszugehörigkeit  oder  als  dessen  Ehegatte  oder
Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember
1937 Aufnahme gefunden hat.
(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8.
Mai 1945 die Staatsangehörigkeit  aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen
entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie
gelten  als  nicht  ausgebürgert,  sofern  sie  nach  dem 8.  Mai  1945  ihren  Wohnsitz  in
Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck
gebracht haben.

Zusatzbemerkung: Die deutsche Staatsangehörigkeit geht nicht aus dem Grundgesetz
hervor, sondern ist nur vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen zu finden.
Die BRD bezieht sich mit der Grenzanerkennung vom 31.12.1937 eindeutig auf das
Gebiet, daß durch das Versailler Diktat festgelegt und  durch die Weimarer Verfassung



anerkannt wurde. Somit erkennt das Grundgesetz das Versailler Diktat an und bekennt
sich zum Rechtsnachfolger der Fremdverwaltungen.  Sehr wichtig ist die Tatsache,
daß es im Artikel 116 nicht um die Staatsangehörigkeit von Heimatdeutschen
oder  Flüchtlingsdeutschen  geht,  sondern  um  die  Volkszugehörigkeit  der
sogenannten Juden, die man nach Ende des sogenannten 2ten Weltkrieges für
den Aufbau von ISRAEL benötigte oder während des Krieges in andere Länder
geflüchtet sind.

Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
vom 7. Oktober 1949

Art. 1. Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit.

Art. 3. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.usw. usw.

Zusatzbemerkung:  Die  deutsche Staatsangehörigkeit  kann aus  der  Verfassung nicht
ermittelt  werden.  Obwohl  die  DDR-Verfassung  hauptsächlich  auf  Rechte  und
Vorschriften  für  seine  Bürger  aufgebaut  wurde,  kann  jeder  ehrliche  und  neutrale
Mensch feststellen, daß die Gleichheit der DDR-Bevölkerung nie stattfand und auch nie
praktiziert  wurde.  Ein  Staatsangehörigkeitsgesetz  unter  Fremdverwaltung  und  der
erlebten Politik der DDR ist eine Farce in der deutschen Geschichte.

Weimarer Reichsverfassung

Stand 11. August 1919

Artikel 1. Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Die fremdgesteuerte Marionettenreichsregierung benutzt für ihren
Staatsstreich das zum 01. Januar 1914 in Kraft gesetzte Reichs- und

Staatsangehörigkeitsgesetz vom  11. Juli 1913. Zitat von § 1, des RuStaG
“Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32)

oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt.” Es darf
verstanden werden, daß die damaligen Staatsangehörigen durch die

Vasallenregierung im Rechtsverkehr getäuscht wurden, womit jede Wahl und
jeder Volksentscheid ab dem 29.10.1918 als nichtig erklärt werden muß.

Zusatzbemerkung: Die Weimarer Republik hatte zu keinem Moment ihrer Existenz ein
eigenes Staatsvolk. Das Staatsgebiet umfaßt nur die Grenzen, die das Versailler Diktat

festgelegt hatte. Der nachfolgende Führerstaat übernahm nur Staatenlose und
ermächtigte sich selbst, die Bevölkerung zu Reichsangehörigen des geplanten

Großdeutschen Reiches zu machen. Artikel 1 des Nazi-Staatsangehörigkeitsgesetzes (2te
Fassung) lautete wie folgt: “Deutscher ist, wer die … unmittelbare

Reichsangehörigkeit … besitzt“. Dieses Gesetz wurde durch die BRD so übernommen
und bis in die Neuzeit verwendet. Ab Dezember 2010 wurd der Begriff “Reich” mit



“Staat” ausgetauscht.

Keine der zwei ehemalig verwendeten Verfassungen und das Grundgesetz kann
das Staatsvolk so genau definieren wie Artikel 3 der Verfassung des Deutschen
Reiches und das RuStaG 1913, beide wurden zu keiner Zeit außer Kraft gesetzt.
Hinzu kommt, daß unsere Verfassung und das RuStaG 1913 durch die beiden

Verfassungsorgane Bundesrath und Reichstag beschlossen und in Kraft gesetzt
wurden, während die Weimarer- und DDR-Verfassung, das Grundgesetz und die

verwendeten Staatsangehörigkeitsgesetze nur von fremdgesteuerten
Verwaltungen erschaffen und oktroyiert wurden.

Am 29. Mai 2008 beschlossen 21 Statusdeutsche, unter der Führung
von Erhard Lorenz und im Sinne der Erfreiung Deutschlands, im

Gegensatz zu allen damaligen Bewegungen oder kommissarischen
Reichsregierungen, daß nur die Verfassung 1871 die richtige

Verfassung ist und daß mit der Wiederbelebung des Bundesrathes (der
damals tatsächliche Souverän) das Deutsche Volk wieder in der Lage

sein wird, das Deutsche Reich völkerrechtlich und staatsrechtlich
handlungsfähig einzurichten. Nach diesem Beschluß wurde unter der

Führung des (Volks)Bundesrathes jede Maßnahme, jeder Beschluß,
jedes Gesetz und jedes Dokument gemäß den wahren Gesetzen des

Deutschen Reichs, letzter Änderungsstand 28. Oktober 1918,
legitimiert und in Kraft gesetzt.

Zum 18. April 2018 waren die Vorbereitungen für die wahre
Wiedervereinigung “Deutschland als Ganzes” abgeschlossen. Nun muß

das Deutsche Volk handeln!

Herausgegeben vom Bundespräsidium am 21. Dezember 2018
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Und wie komme ich nun an die mir zustehende Reichs- und
Staatsangehörigkeit?
1. Studiere die 13 Schritte solange, bis Du diese zweifelsfrei verstanden hast;
2. Du vertraust uns und besorgst Dir Dokumente, wie diese nur von der
Deutschen Reichsdruckerei erstellt werden, damit Du im Besitz eines
Dokumentes bist, das unter dem Hoheitsrecht Deines Heimatstaates
herausgegeben wird;
3. Mit Erhalt meines Reichsdokumentes bin ich gemäß Personenstandsgesetz
des wahren Deutschlands im Personenstandsregister registriert und bin
endlich Reichs- und Staatsangehöriger. Ab diesem Zeitpunkt stehen mir
wieder Rechte zu, die einem Geschädigten zustehen;
4. Bevor ich mich mit dem “System” auseinandersetze, studiere ich die
Gesetze des Deutschen Reiches, denn diese gehen den Landesgesetzen
(darunter fällt auch die BRD) vor, siehe Artikel 2 der Reichsverfassung.
5. Benötige ich juristische Hilfe oder eine Beratung, dann wende ich mich an
ein Volks-Büro oder an die Reichsanwaltschaft unter
zentrale@reichsanwalt.de

Legitimation, Verfassung, Reichsgesetze,
Völkerrechtsobjekt Deutschland im
Deutschen Reich

Legitimation der institutionalisierten Reichsorgane, deren Gesetze und
Dokumente.

Die  Deutschen werden wie  die  angewandten Gesetze  es  vorschreiben,  als
„Staatenlos“  geführt,  da  sie  sich  für  das  Vereinigte  Wirtschaftgebiet
entschieden haben. Dies betrifft auch alle Bewegungen,  Gemeindegründern
und Gruppierungen  die als Reichsbürger  eingestuft  werden, zu.  Der Gelbe
Schein  und  die  Ausweise  der  Reichsbürger  sowie  der  BRD  sind
Urkundenfälschungen  und  helfen  dem  Mangel,  „im  Besitz  einer
Staatsangehörigkeit  zu  sein“,  NICHT  ab.

Gemäß der Deutschen Reichsverfassung http://verfassung-deutschland.de sind die beiden
gesetzgebenden  Organe  „Bundesrath“  und  „Volks-Reichstag“  nicht  nur  für  die
Überwachung und Einhaltung der staatlichen Ordnung verantwortlich, sondern auch für
Gesetze und auch die Herstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches.

Beide Verfassungsorgane haben die Körperschaft Deutsche Reichsdruckerei sowie alle von
ihr angefertigten und ausgegebenen Dokumente, in öffentlich einberufenen Tagungen,
genehmigt und legitimiert.
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Seit  dem Jahr  1919,  gab  es  auf  deutschem Boden  zu  keiner  Zeit  gleichzeitig  beide
Verfassungsorgane (Bundesrath und Reichstag) und dies bis in das Jahr 2009. Erst am 23.
Mai  2009  wurde  das  Parlament  als  Volks-Reichstag  durch  den  Bundesrath  (vor  dem
Reichstag in Berlin) proklamiert und nachfolgende per Gesetzblatt reaktiviert.

Hier  die  Kurzerklärung,  wer  uns  NICHT legitimiert  hat:  Als  souverän  denkende  und
handelnde Deutsche, legen wir keinen Wert auf Genehmigungen und Legitimationen durch
BRD-Personal,  Reichsbürger,  nichtdeutsche  Organisationen  wie  die  UN,  EU  oder  die
Alliierten,  geschweige  denn  die  „Bonner  BRDDDRdvD“  oder  deren  nichtstaatliche
Unternehmungen.

Wir legitimieren uns durch die offenkundige
Anwendung und Durchführung unserer

Deutschen Reichsverfassung, seit dem 29. Mai
2008!

Es darf jedem Deutschen klar sein, daß die Souveränität des Deutschen Reiches NUR durch
souveräne  Entscheidungen,  Handlungen  und  die  Anwendung  der  souveränen  Gesetze
durch das Deutsche Volk erfolgen kann.  Der „Bundesrath“ und der „Volks-Reichstag“
haben sich das ab 2008 auf die Nationalflagge geschrieben und juristisch korrekt eine
hervorragende Situation für das Deutsche Volks geschaffen, die es nun gilt umzusetzen.
Sehen  Sie  hierzu  unsere  bisher  zusätzlich  in  Kraft  gesetzten  Gesetze  hier  im  Amtsblatt:
http://www.deutscher-reichsanzeiger.de  und  auch  die  veröffentlichten  Reichsgesetze,  die
zwingend anzuwenden sind, damit wir uns von allen Fremdverwaltungen und feindlich gesinnten
Bewegungen, Parteien und Reichsbürger verabschieden können.

Welche Verfassung geht dem BRDrecht vor?
Die  Veröffentlichungen  eines  Bundesgesetzblattes  der  BRD  im  Internet  sowie  das
Bundesministerium der Justiz  und für Verbraucherschutz  – und der Bundesanzeiger Verlag  sind
nichts  anderes  als  Täuschung  im  Rechtsverkehr,  denn  Reichsgesetze  sind  gemäß  der
konkurrierenden  Gesetzgebung  vorrangig  und  immer  als  den  übergeordneten  Rechtskreis  zu
verstehen.

http://verfassung-deutschland.de#Artikel2

(Reichsgesetze  gehen den Landesgesetzen vor,  die  BRD  und Ihre  Unternehmungen
können gemäß dem Teilgebietsanspruch und der fehlenden Souveränität höchstens auf
der Ebene der Landgesetze handeln.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrierende_Gesetzgebung

Das GG des BRD beruft sich durch das Bundesverfassungsgericht auf die Weimarer Verfassung von
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1919, auch wenn sie das abstreitet.

Zitat aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 140: “Die Bestimmungen
der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind
Bestandteil dieses Grundgesetzes.“ Querverweise dazu: Urteil:1. Das Deutsche Reich existiert fort
siehe Urteil des BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363] 3.Gesetze ohne
Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft. (vgl. BverwGE 17, 192=DVBI 1964, 147)
(BverGE 3, 288(319f.):6, 309 (338,363)) 

Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und gegeben,
sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.

Das GG besagt aber auch:
Artikel 31 des GG: “Bundesrecht bricht Landesrecht”
Frage: Wer ist der Bund, der das Bundesrecht hat?
Diese Weimarer Verfassung besagt:
Artikel 13 der Weimarer Verfassung: “Reichsrecht bricht Landesrecht”
Frage: Welches Reichrecht bricht hier was?

Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und gegeben,
sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.

Die einzig wahre und nie außer Kraft gesetzte Verfassung Deutschlands
besagt:

Artikel 2 der Verfassung Deutschland:  „……..daß die
Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen…….“.

Wenn also das Reich ein Gesetz wie z.B § 203 StGB in Kraft gesetzt hat, dann kann die BRD, da sie
im Geltungsbereich des Deutschen Reiches handelt  nicht  einen gleichnamigen §  203 StGB mit
anderem Text anwenden. Hier steht eindeutig Reichsrecht vor BRD-Recht.

Wäre die Weimarer Verfassung z.B. die richtige Verfassung, dann hätten wir die gleiche Situation,
da die WRV in Artikel 178 Absatz 2 folgendes in Kraft hält. Zitatanfang: “Die übrigen Gesetze und
Verordnungen des Reichs bleiben in Kraft,…” Zitatende.  So wird mit Artikel 13 der WRV den
damaligen Kaiserreichsgesetzen das Vorrecht erteilt.

Artikel  4  Absatz  1  der  Verfassung  Deutschlands,  Zitatanfang:  “Der  Beaufsichtigung
Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheiten:” aber lesen Sie selbst …….  Zitatende

Übertragen wir diese Erkenntnis nun auf Staatsangehörigkeitsausweis, (bei
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der  BRD  der  Gelbe  Schein),  dann  darf  doch  verstanden  werden,  daß
Urkunden und Ausweise des Deutschen Reiches, den Ausweisen und
Urkunden eines Bundes und seiner Ländern, vorgehen.

Es darf  verstanden werden,  daß die „BRD-Behörden“ keine Urkunden und
Ausweise im Rechtskreis von „Deutschland als Ganzes“ (Grenzen 31.07.1914)
ausstellen können und auch dafür NICHT legitimiert sind. Dies ist auch sehr
leicht festzustellen durch die Verwendung des sogenannten Bundesadlers der
absolut identisch mit den Adler der Weimarer Zionisten-Republik ist.

Dies wird noch bekräftigt, durch Artikel 4, Absatz 1. und  12. der Verfassung
Deutschlands; Absatz 1 Zitatanfang:

„die  Bestimmungen  über  Freizügigkeit,  Heimaths-  und
Niederlassungs-Verhältnisse,  Staatsbürgerrecht,  Paßwesen  und
Fremdenpolizei  und  über  den  Gewerbebetrieb,  einschließlich  des
Versicherungswesens, soweit die Gegenstände nicht schon durch den
Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind,….“

Zitatende

Absatz 12: Zitatanfang:

sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;

Zitatende

Es darf verstanden werden, daß nur die Ausweise und Dokumente nach Reichs-
und  Bundesstaatsrecht  ausgestellt  werden  können,  die  unter
http://reichsdruckerei.de  und  http://deutsche-reichsdruckerei.de  zu  finden
sind.

Sie müssen sich nicht wundern wenn die aktuellen Sicherheitskräfte (POLIZEI)
keine  Ordnung  schaffen  können,  da  sie  ständig  von  Staatenlosen,
Reichsbürgern,  Patrioten,  Parteien,  Bewegungen,  Religionsgruppen,
Gemeindegründer,  Freistaatgründern,  Demos  und  Geschichtsfälschern
mißbraucht und getäuscht wird. Wenn eine staatenlose Person die POLIZEI in
Frage stellt, braucht sie sich nicht wundern, wenn sie auch wie eine rechtlose
Person behandelt wird, denn Staatenlosigkeit bedeutet gemäß angewandten
Gesetzen auch Rechtlosigkeit.

http://verfassung-deutschland.de/#Artikel4
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel3
http://reichsdruckerei.de
http://deutsche-reichsdruckerei.de


Auch hier darf verstanden werden, daß nicht die BRD gegen die Verfassung
und Gesetze  des  Deutschen Reichs  verstößt,  sondern  die  oben genannten
Gruppierungen, allen voran die Reichsbürgerszene. Die die BRD als Verräter
und Betrüger  tituliert,  aber  selbst  gegen die  Verfassung und die  Gesetze
Deutschlands und des Deutschen Reiches verstößt.

Wie  soll  es  jemals  zu  einer  Vollendung  der  Einheit  und  Freiheit
Deutschlands  kommen,  wenn  99%  der  Reichsbewegungen,
Reichsbürger  und  Patrioten  es  ablehnen,  die  eingerichteten
institutionalisierten  Organe  anzuerkennen.  Persönliche
Befindlichkeiten  haben  bei  so  einer  wichtigen  und  weltpolitischen
Aufgabe  nichts  verloren,  es  gelten  folgende  deutsche  Werte:
Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit, Mut zur Verantwortung und korrekten
Handlung,  Treue  zur  Verfassung  und  den  wahren  Reichsgesetzen,
Treue zum Deutschen Volk und der deutschen Heimat.

Völkerrechtssubjekt ist das „Deutsche Reich“
Völkerrechtsobjekt ist der „Nationalstaat Deutschland“

Berlin: (hib/AHE) Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass
das  Völkerrechtssubjekt  “Deutsches  Reich”  nicht  untergegangen  und  die  Bundesrepublik
Deutschland  nicht sein Rechtsnachfolger,  sondern mit  ihm als  Völkerrechtssubjekt  identisch
ist.(diese  Aussage  ist  Falsch  da  die  echte  Grenzgebung  1914  ist)  Darauf  verweist  die
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/5178) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke zum
Potsdamer Abkommen von 1945 (18/5033). Die Abgeordneten hatten sich unter anderem nach der
“These  von  der  Fortexistenz  des  Deutschen  Reiches”  erkundigt  und  gefragt,  ob  die
Bundesregierung diese als öffentlich als unhaltbar zurückweisen werde, “damit diese Behauptung
nicht von Neonazis und der so genannten Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus
gegenüber den EU-Nachbarländern instrumentalisiert werden kann”.

Einfach in zwei Absätzen erklärt:

Nur Reichs- und Staatsangehörige, die im Besitz eines unserer Dokumente sind
und im Personenstandsregister des Deutschen Reiches geführt werden, sind
gemäß  tatsächlichem  Gesetz  rechtsfähig  und  geschäftsfähig.  Demgemäß
berechtigt  zu  wählen,  gewählt  zu  werden,  ein  Amt  anzunehmen  und  auch
ernannt zu werden.

WIR (Reichsleitung, Bundesrath und Volks-Reichstag), unsere Dokumente, Gesetze,
Beschlüsse  und Handlungen wurden nur  durch rechts-  und geschäftsfähige
Deutsche legitimiert.
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